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RS OGH 1951/8/29 1Ob480/51
(1Ob481/51), 7Ob510/56, 2Ob26/58

(2Ob27/58)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1951

Norm

ZPO §405 G

Rechtssatz

Eine Überschreitung der Grenzen der Entscheidungsbefugnis nach § 405 ZPO begründet eine im § 477 ZPO nicht

aufgezählte Nichtigkeit. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn lediglich der in der Klage geltend gemachte Anspruch vom

Gericht einem anderen als dem in der Klage angeführten Rechtsgrund unterstellt wurde. Vielmehr liegt in diesem Falle

nur unrichtige rechtliche Beurteilung der Sache vor.
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